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Verordnung des Landratsamtes Amberg-Sulzbach über das Wasserschutzgebiet in der Ge-
markung Ensdorf der Gemeinde Ensdorf (Landkreis Amberg-Sulzbach) für die öffentliche 
Wasserversorgung der Gemeinde Ensdorf (Wasserschutzgebiet Brunnen I und II  
Uschlberg) vom 26.09.2005 

Das Landratsamt Amberg-Sulzbach erlässt aufgrund des § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Was-
serhaushaltsgesetzes - WHG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBl. I 
S. 3245),zuletzt geändert durch das siebte Gesetz zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes 
vom 18.06.1992 (GVBl. S. 1914) in Verbindung mit den Art. 35 und 75 des Bayerischen Wasser-
gesetzes – BayWG, in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 1994 (GVBl S. 822), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2003 (GVBl. S. 325) folgende  

VERORDNUNG:

§ 1 Allgemeines

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für die Gemeinde Ensdorf wird in der Gemar-
kung Ensdorf der Gemeinde Ensdorf das in § 2 näher umschriebene Schutzgebiet festgesetzt.  
Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach den §§ 3 bis 7 erlassen. 

§ 2 Schutzgebiet

(1) Das Schutzgebiet besteht aus 

• zwei Fassungsbereichen - Zonen W I
• einer engeren Schutzzone - Zone W II
• einer weiteren Schutzzone  - Zone W III 

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang 
(Anlage 1) veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue Grenzziehung ist ein La-
geplan im Maßstab 1 : 5.000 maßgebend, der im Landratsamt Amberg-Sulzbach und in der 
Gemeindekanzlei Ensdorf niedergelegt ist; er kann dort während der Dienststunden einge-
sehen werden. Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichne-
ten Grundstücksgrenze. Sofern die Grenzen des Schutzgebiets von Grundstücksgrenzen 
abweichen, wird der Grenzverlauf durch die der  der Fassung näheren Kante der gekenn-
zeichneten Linie festgelegt. 

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen 
Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 

(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, und die weitere Schutzzone  in der Natur, 
soweit erforderlich, in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 
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§ 3 Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen

(1) Es sind 
 in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren 

Schutzzone  

entspricht Zone W III  W II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2 bis 5 zuge-
lassenen Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder Verände-
rungen der Erdoberfläche, 
auch wenn Grundwasser 
nicht aufgedeckt wird, vor-
zunehmen oder zu erwei-
tern; insbesondere Fischtei-
che, Kies-, Sand- und Ton-
gruben, Steinbrüche, Über-
tagebergbau und Torfstiche 

nur zulässig für Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungsgemä-
ßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung  

1.2 Wiederverfüllung von Erd-
aufschlüssen, Baugruben 
und Leitungsgräben sowie 
Geländeauffüllungen  

VERBOTEN

1.3 Leitungen verlegen oder 
erneuern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 
und 6.11) 

- - - 
VERBOTEN

1.4 Durchführung von Bohrun-
gen

nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

1.5 Untertage-Bergbau, Tunnel-
bauten

VERBOTEN

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1)

2.1 Rohrleitungsanlagen zum 
Befördern von wasserge-
fährdenden Stoffen nach § 
19 a WHG zu errichten oder 
zu erweitern 

VERBOTEN

2.2 Anlagen nach § 19 g WHG 
zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen zu er-
richten oder zu erweitern 
(siehe Anlage 2 Ziffer 2) 

VERBOTEN

2.3 Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen nach § 19 g 
Abs. 5 WHG außerhalb von 
Anlagen nach Nr. 2.2 (siehe 
Anlage 2, Ziffer 3) 

nur zulässig für die kurzfristige 
(wenige Tage) Lagerung von 
Stoffen bis Wassergefährdungs-
klasse 2 in dafür geeigneten, 
dichten Transportbehältern bis zu 
je 50 Liter 

VERBOTEN

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze 
und bergbauliche Rückstän-
de abzulagern (Die Behand-
lung und Lagerung von Ab-
fällen fällt unter Nr. 2.2 und 
Nr. 2.3) 

nur zulässig bei Bereitstellung in 
geeigneten Behältern oder Ver-
packungen zur regelmäßigen 
Abholung (auch Wertstoffhöfe)  

VERBOTEN

2.5 Genehmigungspflichtiger 
Umgang mit radioaktiven 
Stoffen im Sinne des Atom-
gesetzes und der Strahlen-
schutzverordnung 

VERBOTEN
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 in der weiteren 
Schutzzone 

in der engeren 
Schutzzone  

entspricht Zone W III  W II 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 Abwasserbehandlungsanla-
gen zu errichten oder zu 
erweitern einschließlich 
Kleinkläranlagen  

VERBOTEN

3.2 Regen- oder Mischwasser-
entlastungsbauwerke zu 
errichten oder zu erweitern 

--- 
VERBOTEN

3.3 Trockenaborte zu errichten 
oder zu erweitern 

--- 
VERBOTEN

3.4 Ausbringen von Abwasser  verboten, ausgenommen gerei-
nigtes Abwasser aus dem Ablauf 
von Kleinkläranlagen zusammen 
mit Gülle oder Jauche zur land-
wirtschaftlichen Verwertung 

VERBOTEN

3.5 Anlagen zur  
- Versickerung von Abwas-

ser
 oder 
- Einleitung oder Versicke-

rung von Kühlwasser oder 
Wasser aus Wärmepum-
pen ins Grundwasser  

zu errichten oder zu erwei-
tern

VERBOTEN

3.6 Anlagen zur Versickerung 
des von Dachflächen abflie-
ßenden Wassers zu errich-
ten oder zu erweitern 
(auf die Erlaubnispflichtigkeit 
nach § 2 Abs. 1 WHG i.V. 
mit § 1 NWFreiV wird hinge-
wiesen) 

- nur zulässig bei ausreichen-
der Reinigung durch flächen-
hafte Versickerung über den 
bewachsenen Oberboden o-
der gleichwertige Filteranla-
gen 2

- verboten für Niederschlags-
wasser von Gebäuden auf 
gewerblich genutzten 
Grundstücken 

VERBOTEN

3.7 Abwasserleitungen und zu-
gehörige Anlagen zu errich-
ten oder zu erweitern 

nur zulässig zum Ableiten von 
Abwasser, wenn die Dichtheit der 
Entwässerungsanlagen vor Inbe-
triebnahme durch Druckprobe 
nachgewiesen und wiederkeh-
rend alle 5 Jahre durch Sichtprü-
fung und alle 10 Jahre durch 
Druckprobe oder anderes gleich-
wertiges Verfahren überprüft wird 

VERBOTEN

                                                
2 siehe. ATV-DVWK-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 
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 in der weiteren 
Schutzzone 

in der engeren 
Schutzzone  

entspricht Zone W III  W II 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Hand-
lungen

4.1 Straßen, Wege und sonstige 
Verkehrsflächen zu errichten 
oder zu erweitern 
Und von Straße und Ver-
kehrsflächen abfließendes 
Wasser zu versenken und zu 
versickern 

- nur zulässig, wenn die „Richt-
linien für bautechnische Maß-
nahmen an Straßen in Was-
sergewinnungsgebieten 
(RiStWag)“ in der jeweils gel-
tenden Fassung beachtet 
werden
und

- wie in Zone II 

nur zulässig  
- für öffentliche Feld- und Wald-

wege, beschränkt-öffentliche 
Wege, Eigentümerwege und 
Privatwege, innerörtliche Stra-
ße und Gemeindeverbindungs-
straßen  

- bei breitflächigem Versickern 
des abfließenden Wassers 

4.2 Eisenbahnanlagen zu errich-
ten oder zu erweitern 

VERBOTEN

4.3 wassergefährdende aus-
waschbare oder auslaugbare 
Materialien (z. B. Schlacke, 
Teer, Imprägniermittel u. ä.) 
zum Straßen-, Wege-, Ei-
senbahn- oder Wasserbau 
zu verwenden 

VERBOTEN

4.4 Baustelleneinrichtungen, 
Baustofflager zu errichten 
oder zu erweitern 

VERBOTEN

4.5 Bade- oder Zeltplätze einzu-
richten oder zu erweitern; 
Camping aller Art 

VERBOTEN

4.6 Sportanlagen zu errichten 
oder zu erweitern VERBOTEN

4.7 Großveranstaltungen durch-
zuführen 

verboten, für Großveranstaltun-
gen außerhalb Sportanlagen  
verboten für Motorsport 

VERBOTEN

4.8 Friedhöfe zu errichten oder 
zu erweitern 

VERBOTEN

4.9 Flugplätze einschl. Sicher-
heitsflächen, Notabwurfplät-
ze, militärische Anlagen und 
Übungsplätze zu errichten 
oder zu erweitern 

VERBOTEN

4.10 Militärische Übungen durch-
zuführen 

nur Durchfahren auf klassifizier-
ten Straßen zulässig 

VERBOTEN

4.11 Kleingartenanlagen zu er-
richten oder zu erweitern 

VERBOTEN

4.12 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln auf Freiland-
flächen, die nicht land-, 
forstwirtschaftlich oder gärt-
nerisch genutzt werden (z.B. 
Verkehrswege, Rasenflä-
chen, Friedhöfe, Sportanla-
gen)

VERBOTEN

4.13 Düngen mit Stick-
stoffdüngern 

nur zulässig bei standort- und bedarfsgerechter Düngung, die nach-
prüfbar dokumentiert ist  

4.14 Beregnung von öffentlichen 
Grünanlagen, Rasensport- 
und Golfplätzen 

VERBOTEN
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 in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren 

Schutzzone  

entspricht Zone W III  W II 

5. bei baulichen Anlagen 

5.1 bauliche Anlagen zu errich-
ten oder zu erweitern  

nur zulässig,  
- wenn kein häusliches oder ge-

werbliches Abwasser anfällt 
oder in eine dichte Sammel-
entwässerung eingeleitet wird 
unter Beachtung von Nr. 3.7  
und

- wenn die Gründungssohle über 
dem höchsten Grundwasser-
stand liegt 

VERBOTEN

5.2 Ausweisung neuer Bauge-
biete

VERBOTEN

5.3  Stallungen zu errichten oder 
zu erweitern 3)

VERBOTEN

5.4 Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Jauche, Gülle, 
Silagesickersaft zu errichten 
oder zu erweitern3)

nur zulässig mit Leckageerken-
nung oder gleichwertiger Kon-
trollmöglichkeit der gesamten 
Anlage einschließlich Zuleitungen 

VERBOTEN

5.5 ortsfeste Anlagen zur Gärfut-
terbereitung zu errichten 
oder zu erweitern3)

nur zulässig mit Auffangbehälter 
für Silagesickersaft, Behälter für 
Anlagen größer 150 m³ entspre-
chend Nr. 5.4  

VERBOTEN

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 
Festmist, Gärsubstrate aus 
Biogasanlagen und Fest-
mistkompost  

nur zulässig wie bei Nr. 6.2 
VERBOTEN

6.2 Düngen mit sonstigen orga-
nischen und mineralischen 
Stickstoffdüngern (ohne Nr. 
6.3)

nur zulässig, wenn die Stickstoffdüngung in zeit- und bedarfsgerech-
ten Gaben erfolgt, insbesondere nicht 
- auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbar folgenden Zwischen- 
oder Hauptfruchtanbau, 
- auf Grünland und Kleegras  vom 01.11. bis 15.02. (ausgenommen 
Festmist in Zone III), 
- auf Winterraps vom 15.10.-15.02., ansonsten auf Ackerland vom 
01.10. bis 15.02. (jeweils ausgenommen Festmist in Zone III), 
- auf Brachland 
auf tief gefrorenem oder schneebedecktem Boden 

6.3 Ausbringen oder Lagern von 
Klärschlamm, klärschlamm-
haltigen Düngemitteln, Fä-
kalschlamm oder Gärsub-
strat bzw. Kompost aus zent-
ralen Bioabfallanlagen 

VERBOTEN

6.4 Lagern von Festmist, Se-
kundärrohstoffdünger oder 
Mineraldünger auf unbefes-
tigten Flächen 

Nur zulässig, sofern gegen Nie-
derschlag dicht abgedeckt wird 
sowie bei dichter Bodenunterlage 
(mindestens 2 m Lehm) und bei 
jährlichen Standortwechsel  

VERBOTEN

                                                
3) Es wird auf den Anhang 5 „Besondere Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist, Silage-

sickersäften (JGS-Anlagen)“ der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe 

(Anlagenverordnung - VAwS) in der jeweils geltenden Fassung hingewiesen, der nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung 

(u. a. Leckageerkennung) enthält. Arbeitsblätter mit Musterplänen sind bei der ALB Bayern e.V. erhältlich (Arbeitsblatt Nr. 

10.15.04 „Lagerung von Flüssigmist“, Nr. 10.15.07 „Lagerung von Festmist“, Nr. 10.09.01 „Flachsilos und Sickersaftablei-

tung“).
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 in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren 

Schutzzone  

entspricht Zone W III  W II 

6.5 Gärfutterlagerung außerhalb 
von ortsfesten Anlagen  

nur zulässig in allseitig dichten 
Foliensilos bei Siliergut ohne 
Gärsafterwartung sowie Ballensi-
lage

VERBOTEN

6.6 Beweidung, Freiland-, Kop-
pel- und Pferchtierhaltung 

nur zulässig auf Grünland ohne 
flächige Verletzung der Grasnar-
be (siehe Anlage 2, Ziffer 4) oder 
für bestehende Nutzungen, die 
unmittelbar an vorhandene Stal-
lungen gebunden sind 

VERBOTEN

6.7 Wildfutterplätze und Wildgat-
ter zu errichten 

- - - VERBOTEN

6.8 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln aus Luftfahr-
zeugen oder zur Bodenent-
seuchung 

VERBOTEN

6.9 Beregnung landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzter 
Flächen 

nur zulässig nach Maßgabe der 
Beregnungsberatung oder bis zu 
einer bodenfeuchte von 70 % der 
nutzbaren Feldkapazität  

VERBOTEN

6.10 landwirtschaftliche Dräne 
und zugehörige Vorflutgrä-
ben anzulegen oder zu än-
dern

nur zulässig für Instandsetzungs- 
und Pflegemaßnahmen VERBOTEN

6.11 besondere Nutzungen im 
Sinne von Anlage 2, Ziffer 5 
neu anzulegen oder zu er-
weitern

VERBOTEN

6.12 Rodung, Kahlschlag größer 
als 5.000 m2 oder eine in der 
Wirkung gleichkommende 
Maßnahme (siehe Anlage 2, 
Ziffer 6) 

VERBOTEN

6.13 Nasskonservierung von 
Rundholz 

VERBOTEN

(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone W I) sind sämtliche unter den Nrn. 1 bis 6 aufgeführten 
Handlungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wasser-
gewinnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung. 

§ 4 Ausnahmen 

(1) Das Landratsamt Amberg-Sulzbach kann von den Verboten und Beschränkungen des § 3 
Ausnahmen zulassen, wenn 

 1. das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfordert oder 
2. das Verbot oder die Beschränkung im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde 
     und das Gemeinwohl der Ausnahme nicht entgegensteht.  

(2) Die Ausnahme ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden 
       werden und bedarf der Schriftform. 

(3)  Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Amberg-Sulzbach vom Grundstückseigentümer 
verlangen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allge-
meinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert.  
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§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets 
haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter 
die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamts Amberg-Sulzbach zu dulden, so-
fern sie nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen 
oder zu ändern. 

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach den §§ 19 Abs. 3, 20 WHG und Art. 74 BayWG Ent-
schädigung zu leisten. 

§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes 

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben 
zu dulden, dass die Grenzen der Fassungsbereiche und der Schutzzonen durch Aufstellen oder 
Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

§ 7 Kontrollmaßnahmen 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 
haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflan-
zenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Amberg-Sulzbach zur Kontrolle der 
Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu 
notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte 
des Landratsamts Amberg-Sulzbach zu dulden. 

(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffentlichen 
Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten, 
zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung zur Eigen-
überwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverord-
nung – EÜV) in der jeweils geltenden Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünf-
te zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen. 

§ 8 Entschädigung und Ausgleich 

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung eine 
Enteignung darstellt, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach den §§ 19 Abs. 3, 20 WHG und Art. 
74 BayWG Entschädigung zu leisten. 

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung er-
höhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nut-
zung beschränken, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemesse-
ner Ausgleich gem. § 19 Abs. 4 WHG und Art. 74 Abs. 6 BayWG zu leisten. 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 WHG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt, 
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Ausnah-

 me verbundenen Bedingungen oder Auflagen zu befolgen. 
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§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Amberg-Sulzbach in Kraft. 

2. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Amberg-Sulzbach vom 08.07.1993 
über das Wasserschutzgebiet bei Uschlberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) für die Wasser-
versorgungsanlage der Gemeinde Ensdorf, veröffentlich im Kreisamtsblatt Nr. 16 vom 
21.07.1993, außer Kraft. 

Amberg, den 26.09.2005 
Landratsamt Amberg-Sulzbach  
gez.
Armin Nentwig 
Landrat
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Anlage 2 
zur Verordnung über das Wasserschutzgebiet für die Brunnen I und II Uschlberg  

vom 26.09.2005 

Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nr. 2, 3, 5 und 6 

1.  Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaus-
haltsgesetz über Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen (Verwal-
tungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS)“ zu beachten (abrufbar im Internet: 
www.umweltbundesamt.de/wgs/wgs-index.htm). 

Für Stoffe, deren Wassergefährdungsklasse (WGK) nicht sicher bestimmt ist, wird WGK 3 zu 
Grunde gelegt. 

Im folgenden werden einige in Haushalt, Landwirtschaft und Industrie gebräuchliche Stoffe und 
deren Einstufung in die jeweilige Wassergefährdungsklasse gemäß VwVwS vom 17.05.1999 
beispielhaft aufgeführt. Ebenso sind viele Abfälle wassergefährdende Stoffe. 

WGK 1 WGK 2 WGK 3 

schwach wassergefährdende Stoffe wassergefährdende Stoffe stark wassergefährdende Stoffe 

„Biodiesel“; schweres Heizöl reine 
Schmieröle auf Mineralölbasis 

Ethanol (Alkohol, Brennspiritus) 

Glykol (in Kühlmitteln) 

Essigsäure (Entkalker) 

Salzsäure 

Schwefelsäure (z. B. in Autobatte-
rien) 

Aufstausalz, Viehsalz 

Düngemittel wie 

- Flüssigdünger AHL 

- Ammoniumnitrat, -sulfat 

- Kaliumnitrat, -sulfat 

- Dicyandiamid (DIDIN) 

Dieselkraftstoff; leichtes 
Heizöl 

Schmieröle auf Mineralölba-
sis mit Zusätzen (Motorenöl, 
Hydrauliköl, Getriebeöl) 

Dichlormethan (in Abbeizmit-
teln)

Formaldehyd (als Konservie-
rungsmittel in Lacken und 
Klebern)

Natriumhypochlorit (Chlor-
bleichlauge) 

Toluol, Xylol (in sog. Nitro-
verdünnern) 

Einige Pflanzenschutzmittel, 
z. B. 

- Terbuthylazin 

- Betanzon 

- Ethephon 

Ottokraftstoffe (Benzin, Super) 

Altöle

einige Lösungsmittel, z. B. 

- Tetrachlorethen (chemische 
Reinigung 

- Trichlorethen (zur Metallentfet-
tung)

Quecksilber

Teer (Abdichtmittel) 

die meisten Pflanzenschutzmit-
tel z. B. 

- Cypermethrin 

- Lindan  

- Isoproturon 

2.  Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 

Die Prüfpflicht richtet sich nach der VAwS.  

Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder Wert-
stoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßigen 
Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine besonderen Anforderungen gestellt. 
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3.  Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 
Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 

- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der Nr. 4.12, 4.13, 
6.1, 6.2, 6.5 und 6.6, 

- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 
- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 
- Kompostierung im eigenen Garten. 

Entsprechend VAwS werden an Abfüllplätze von Heizölverbraucheranlagen über die betriebli-
chen Anforderungen hinaus keine Anforderungen gestellt.  

4. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7) 
Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rin-
derweide unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von 
Treibwegen, Viehtränken etc.) überschritten wird. 

5. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische 
Nutzungen (zu Nr. 6.12): 
- Weinbau
- Hopfenanbau
- Tabakanbau 
- Gemüseanbau 
- Zierpflanzenanbau 
- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 

Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im 
Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleich bleibender Größe der 
Anbaufläche. 

6.  Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maßnahmen (zu Nr. 6.13) 
Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in einem oder in 
wenigen kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass bereits eine 
ausreichende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist und daher durch die Hiebsmaßnahme 
auf der Fläche Freilandbedingungen (Klima) entstehen. 

Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer Hiebe 
durchführen, die in der Summe zu den o.g. Freiflächenbedingungen führen.  

Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich getrennten Teil-
flächen zulässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der Summe 
überschreiten.  

Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall zu 
verstehen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und daher 
u.U. nur durch Kahlschlag möglich ist.  

Landratsamt Amberg-Sulzbach 
Amberg, den 26.09.2005 

     gez. 
Armin Nentwig  
Landrat


